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Beschlussempfehlung und Bericht 
 
 
des Hauptausschusses 
 
 
zu dem Gesetzentwurf  
der Landesregierung 
Drucksache 18/16519 
 
2. Lesung 
 
 
 
 
 
Gesetz zu der Dritten Zusatzvereinbarung zu dem Vertrag zwischen dem Land  
Nordrhein-Westfalen und dem Landesverband der Jüdischen Gemeinden von  
Nordrhein – Körperschaft des öffentlichen Rechts –, dem Landesverband der  
Jüdischen Gemeinden von Westfalen-Lippe – Körperschaft des öffentlichen  
Rechts –, der Synagogen-Gemeinde Köln – Körperschaft des öffentlichen Rechts –  
und dem Landesverband progressiver jüdischer Gemeinden in Nordrhein-West- 
falen e. V. in der Fassung des Sechsten Änderungsvertrages vom 13. April 2022 
 
 
 
 
Berichterstatter     Abgeordneter Klaus Voussem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlung 
 
Der Gesetzentwurf der Landesregierung - Drucksache 18/16519 - wird unverändert  
angenommen. 
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Bericht 
 
A Allgemeines 
 
Der Gesetzentwurf der Landesregierung, Drucksache 18/16519, wurde durch das Plenum am 
26. November 2025 nach der 1. Lesung zur alleinigen Beratung an den Hauptausschuss über-
wiesen.  
 
Um die notwendige Grundlage für eine Bereitstellung der mit dem Entwurf des Haushaltsge-
setzes 2026 vorgesehenen Mittel an die jüdischen Landesverbände zu schaffen, ist eine ent-
sprechende Dritte Zusatzvereinbarung zu dem bestehenden Staatsvertrag über die Bereitstel-
lung weiterer 1,5 Mio. EUR für Aufwendungen für zusätzliche Sicherheitsleistungen an jüdi-
schen Einrichtungen im Zusammenhang mit Wachdiensten zu schließen. Diese bedarf nach 
Art. 23 Absatz 2 der Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen – außer der Zustimmung 
der Vertragspartner – der Bestätigung durch ein förmliches Gesetz. 
 
 
B Beratung 
 
Der Aufruf erfolgte in der Sitzung des Hauptausschusses am 11. Dezember 2025. Ein Bera-
tungsbedarf ergab sich in der Sitzung nicht.  
 
Über den Gesetzentwurf, Drucksache 18/16519, wurde im Hauptausschuss am 11.Dezember 
2025 abgestimmt und dieser mit den Stimmen der Fraktionen der CDU, SPD, BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN, FDP und AfD einstimmig unverändert angenommen. 
 
 
C Ergebnis 
 
Der federführende Hauptausschuss empfiehlt, den Gesetzentwurf, Drucksache 18/16519, 
unverändert anzunehmen. 
 
 
 
 
Klaus Voussem 
Vorsitzender 
 


